
Präsident Dieckmann:
Das Haus hat von dem Wortlaut des auf gemein

samen Beschluß aller Fraktionen des Hauses ein
gereichten und soeben verlesenen Entschließungs- 
antrages Kenntnis genommen.

Ich stelle diesen Antrag nunmehr zur Abstimmung. 
Wird dazu das Wort erbeten? — Das ist nicht der Fall.

Diejenigen Mitglieder des Hauses, die diesem An
trag nicht zustimmen wollen, bitte ich um das Hand
zeichen — ebenfalls diejenigen, die sich der Stimme 
enthalten wollen. — Ich bitte, nunmehr diejenigen Mit
glieder des Hauses, die diesem Antrag zustimmen 
wollen, sich von ihren Plätzen zu erheben. — Ich stelle 
einstimmige Annahme dieses Antrages fest.

(Lebhafter, langanhaltender Beifall)
Das Haus geht nunmehr zum Punkt 3 der Tages

ordnung über:
Bildung der Ausschüsse bei der Provisorischen 
Volkskammer der Deutschen Demokratischen Re
publik.

Damit die Volkskammer ihre parlamentarischen Auf
gaben erfüllen kann, ist die Bildung bestimmter Aus
schüsse gemäß den Bestimmungen der Verfassung vor
gesehen. Aus den Aufgaben der Regierung heraus und 
für die Erfüllung dieser Aufgaben, wie auch aus son
stigen Gründen, sind weiter eine Anzahl von Arbeits
ausschüssen zu bilden.

Es ist am heutigen Tage noch nicht möglich ge
wesen, alle in der Verfassung unmittelbar vor
geschriebenen Ausschüsse zu bilden, weil die Voraus
setzungen dafür in vollem Umfange nicht in allen 
Fällen gegeben sind. Die Bildung beispielsweise des 
Verfassungsausschusses und des Rechts- sowie des 
Justizausschusses ist erst möglich, wenn sich das 
Oberste Gericht und die Oberste Staatsanwaltschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik konstituiert 
haben werden. Das ist erst möglich, wenn die Provi
sorische Volkskammer entsprechend den Bestimmungen 
der Verfassung die Wahl der Mitglieder des Obersten 
Gerichts und der Obersten Staatsanwaltschaft vor
genommen hat. Die Provisorische Volkskammer nimmt 
entsprechende Vorschläge der Regierung für die Bil
dung des Obersten Gerichts und der Obersten Staats
anwaltschaft entgegen, um danach die Bildung der 
vorhin genannten Ausschüsse, des Verfassungs-, 
Justiz- und Rechtsausschusses, vornehmen zu können, 
denen bekanntlich nach den Vorschriften der Ver
fassung Mitglieder des Obersten Gerichts angehören.

Es konnten demgemäß unmittelbar und unverzüglich 
heute nur erst folgende Ausschüsse gebildet werden:

Erstens der nach Artikel 57 der Verfassung vor
geschriebene Geschäftsordnungsausschuß, damit das 
Haus durch die Geschäftsordnung — wenn ich so sagen 
darf — das erforderliche Handwerkszeug erhält, um 
seine Arbeit in den Ausschüssen und im Gesamt
parlament aufnehmen zu können.

Weiterhin konnte bereits der Gnadenausschuß gebilder 
werden, und zwar entsprechend Artikel 107 der Ver
fassung. Dieser Ausschuß berät den Präsidenten der 
Republik bei der Ausübung seines Gnadenrechls.

Dann konnte unverzüglich der Wahlprüfungsausschuß 
gebildet werden. Dieser Ausschuß dient zur Prüfung 
des Rechts der Mitgliedschaft in der Provisorischen 
Volkskammer, wie es im Artikel 59 der' Verfassung 
vorgesehen ist.

Weiterhin konnten bereits heute die Vorbereitungen 
für die Gründung und Bildung des Petitionsausschusses 
abgeschlossen werden, desjenigen Ausschusses, dem die 
Erledigung der an das Parlament gelangenden Ein
gaben obliegt. Weil diese Eingaben schon in großer 
Zahl vorliegen, muß auch dieser Ausschuß seine 
Arbeiten unverzüglich aufnehmen.

Ich habe dann, bevor wir zur Bildung dieser Aus
schüsse schreiten, noch folgende Bitte auszusprechen: 
Wir haben, entgegen der ursprünglichen Disposition, 
die nächste Sitzung der Volkskammer für den 9. No
vember vorgesehen. Wir haben also bis dahin drei 
Wochen Zeit. Ich darf wohl im Aufträge des ganzen 
Hauses an die Mitglieder des jetzt zu bildenden Ge
schäftsordnungsausschusses die Bitte richten, ihre 
Arbeiten so zu beschleunigen, daß der Entwurf der 
Geschäftsordnung der Provisorischen Volkskammer be
reits in der Sitzung am 9. November vorgelegt werden 
kann.

Ich teile dem Hause nunmehr die Vorschläge der 
Fraktionen für die Besetzung dieser Ausschüsse mit. 
Die erstgenannten, drei Ausschüsse sollen auf Grund 
der vom Präisidium mit den Vorsitzenden der Frak
tionen getroffenen Vereinbarung aus 9 Mitgliedern 
bestehen, der Pet;itionsaus®chuß, der besondere umfang
reiche Arbeiten zu erledigen hat, aus 15.

Für die Bildung dieser Ausschüsse beziehungsweise 
deren Zusammensetzung liegen folgende Vorschläge aus 
dem Hause vor:

Geschäfts ordnungs- Ausschuß 
Helmut Lehmann (SED)
Prof. Dr. Polak (SED)
Dr. Liebler (LDP)
Walter Rücker (CDU)
Felix Scheffler (LDP)
Rudi Reinwarth (NDPD)
Erich Geske (Sozialdem. Frakt.)
Ernst Klüger (FDGB)
Prof. Dr. Brugsch (Kulturb. z. d. E. D.)

W ahlprüf ungs- Ausschuß 
Fritz Lange (SED)
Wilhelm Koenen (SED)
Dr. Schiffer (LDP)
Franz Jentsch (CDU)
Richard Richter (DBD)
Friedrich Pfaffenbach (NDPD)
Heinrich Fried (VVN)
Heinz Keßler (FDJ)
Frau Rose Ge risch (DFD)

Gnaden-Ausschuß 
Frau Dr. Hei-nze (SED)
Robert Siewert (SED)
Frau Gertrud Thürmer (LDP)
Carl Ruland (CDU)
Fritz Martin (DBD)
Frau Marianne Goßmann (NDPD)
Dr. Freund (VVN)
Frau Klara Muth (FDGB)
Frau Luise Nierste (DFD)

Petitions-Ausschuß 
Frau Lena Fischer (SED)
Frau Frieda Wollermann (SED)
Waldemar Katsch (SED)
Ernst Kahle (SED)
Alfred Kretzschmer (LDP)
Günther Stempel (LDP)
Dr. Josef Kotier (CDU)
Frau Erna Schäfer (CDU)
Günther Ludwig (NDPD)
Frau Käthe Reimer (DBD)
Theodor Brylla (FDGB)
Walter Biering (VdgB)
Karl Kleinschmidt (Kulturb. z. d. E. D.)
Martha Gäbler (DFD)
Elisabeth Heinsick (VVN).

Ich frage das Haus, ob es sich diese Vorschläge zu 
eigen machen und die vorgenannten Abgeordneten und 
Mitglieder des Hauses als Mitglieder dieser . Ausschüsse 
bestätigen will. — Ich höre keinen Widerspruch und
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